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OLG  Leitlinien für Kilometerpauschale 

Brandenburg  
(1.1.2024) 

10.2.2 Fahrtkosten 
Im Falle der konkreten Darlegung im Sinne der Nr. 10.2.1 werden für berufsbedingte Fahrten, insbesondere für Fahrten zum Arbeitsplatz (Hin- 
und Rückfahrt), die Kosten einer anzuerkennenden Pkw-Benutzung grundsätzlich mit einer Kilometerpauschale von 0,42 EUR berücksichtigt. 

Braunschweig  
(1.1.2024) 

10.2.2 
Bei Unzumutbarkeit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kann für die notwendigen Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs 
der nach den Sätzen des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 JVEG anzuwendende Betrag 0,42 € pro gefahrenen Kilometer angesetzt werden; damit sind in der 
Regel die Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug erfasst. Werden die Raten für einen zur Anschaffung aufgenommenen Kredit berücksichtigt, 
so verringern sich die anrechnungsfähigen Fahrtkosten; bei langen Fahrstrecken (ab ca. 30 km einfach) kann der Kilometersatz für die 
Mehrkilometer im angemessenen Rahmen nach unten korrigiert werden (in der Regel auf 0,28 €). 
Bei unverhältnismäßig hohen Fahrtkosten wegen einer weiten Entfernung zum Arbeitsplatz kommt im Rahmen der Zumutbarkeit auch die 
Obliegenheit zu einem Wohnortwechsel in Betracht. 

Bremen  
(1.1.2024) 

10.2.2.  
Für notwendige Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs kann für jeden gefahrenen Kilometer ein Pauschalbetrag von 0,42 € (in 
Anlehnung an § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 JVEG) angesetzt werden. Damit sind in der Regel Anschaffungskosten einschließlich Finanzierungskosten 
erfasst. Bei langen Fahrtstrecken (ab ca. 60 km hin und zurück) kann nach unten abgewichen werden (für jeden Mehrkilometer in der Regel 
Ansatz von 0,28 €). 

Celle  
(1.1.2024) 

10.2.2  
Für die notwendigen Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs können 0,42 € pro gefahrenem Kilometer angesetzt werden. Bei 
Fahrtstrecken von mehr als 30 km einfacher Entfernung kann die Kilometerpauschale ab dem 31. Kilometer auf 0,28 € pro gefahrenem Kilometer 
reduziert werden. Mit der Pauschale sind i.d.R. auch Anschaffungskosten erfasst. Werden die Raten für einen zur Anschaffung aufgenommenen 
Kredit berücksichtigt, so verringern sich die anrechnungsfähigen km-Kosten. 

Dresden  
(1.1.2024) 

10.2.2.  
Für die notwendigen Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeuges kann ein Betrag von 0,42 EUR pro gefahrenem Kilometer 
angesetzt werden. Hierin sind Anschaffungs-, Reparatur- und sonstige Betriebskosten enthalten. Bei langen Fahrtstrecken (ab ca. 30 km einfach) 
kann nach unten abgewichen werden (für die Mehrkilometer in der Regel auf 0,28 EUR). 
Nr. 10.1 Satz 2 gilt auch hier. (= Es besteht die Obliegenheit, Steuervorteile in Anspruch zu nehmen (z.B. Eintragung eines Freibetrages bei 
Fahrtkosten oder für unstreitigen oder titulierten Ehegattenunterhalt). 

Düsseldorf  
(1.1.2024) 

10.2.2 
Als notwendige Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs können 0,42 EUR pro gefahrenem Kilometer (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 JVEG) 
angesetzt werden. Ab dem 31. Entfernungskilometer kommt in der Regel eine Kürzung der Kilometerpauschale für die Mehrkilometer auf 0,28 
EUR in Betracht. 
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Frankfurt  
(1.1.2024) 

10.2.2 Fahrtkosten 
Werden berufsbedinge Aufwendungen konkret berechnet, erfolgt ein Abzug von Fahrtkosten zur Arbeitsstätte mit dem eigenen PKW 
grundsätzlich nur in Höhe der Fahrtkosten öffentlicher Verkehrsmittel, wenn deren Benutzung zumutbar ist. Ist wegen schwieriger öffentlicher 
Verkehrsverbindungen oder aus sonstigen Gründen die Benutzung eines PKW als angemessen anzuerkennen, so wird eine Kilometerpauschale in 
Höhe des Betrages nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG von 0,42 € für jeden gefahrenen Kilometer berücksichtigt. Anhaltspunkte für die Bestimmung der 
Angemessenheit können einerseits die ehelichen Lebensverhältnisse und andererseits das Verhältnis der Fahrtkosten zu dem Einkommen sein. 
Die Fahrtkostenpauschale deckt in der Regel sowohl die laufenden Betriebskosten als auch die Anschaffungskosten des PKW ab. 
Bei hoher Fahrleistung ist, da die Fahrtkosten nicht gleichmäßig ansteigen, eine abweichende Bewertung veranlasst. In der Regel kann bei einer 
Entfernung von mehr als 30 km (einfach) und einer PKW-Nutzung an ca. 220 Tagen im Jahr für jeden Mehrkilometer die Pauschale auf die Hälfte 
des Satzes herabgesetzt werden. 
Bei unverhältnismäßig hohen Fahrtkosten infolge weiter Entfernung zum Arbeitsplatz kommt auch eine Obliegenheit zu einem Wohnortwechsel 
in Betracht (BGH FamRZ 1998, 1501, 1502) 

Hamburg  
(1.1.2024) 

10.2.2  
Für die Kosten der notwendigen berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs können 0,42 € pro gefahrenen Kilometer angesetzt werden. 
Damit sind i.d.R. Anschaffungskosten erfasst. Bei langen Fahrtstrecken kann nach unten abgewichen werden (regelmäßig 0,28 €). Für 
Unterhaltszeiträume bis 31.12.2021 verbleibt es bei den bisherigen Werten (0,30 bzw. 0,20 € / km). 
Soweit angemessen und zumutbar sind öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Maßstab für die Angemessenheit und Zumutbarkeit sind die 
ehelichen bzw. familiären Lebensverhältnisse, das Verhältnis der Fahrtkosten zum Einkommen sowie der Vergleich der jeweiligen Fahrtdauer. 
Unzumutbarkeit kann insb. angenommen werden, wenn die Fahrtdauer mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr als das Doppelte gegenüber der 
Nutzung des PKWs beträgt. Zur Sicherstellung des Mindestkindesunterhalts gelten ggfs. strengere Anforderungen an die Unzumutbarkeit. 

Hamm  
(1.1.2024) 

10.2.2  
Für Fahrten von der Wohnung zum Arbeitsplatz sind – jedenfalls in engen wirtschaftlichen Verhältnissen – in der Regel nur die Kosten 
öffentlicher Verkehrsmittel absetzbar. Ist die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar, sind die Kosten der PKW-Nutzung in der Regel 
mit 0,42 € (für die Zeit bis 31.12.2021 0,30 €) je Kilometer (Formel: Entfernungskilometer x 2 x 0,42 € x 220 Arbeitstage ÷ 12 Monate) 
abzugsfähig. Wenn die einfache Entfernung über 30 Kilometer hinausgeht, wird empfohlen, die weiteren Kilometer wegen der eintretenden 
Kostenersparnis nur mit den Betriebskosten von 0,28 € (für die Zeit bis 31.12.2021 0,20 €) je Kilometer anzusetzen. Neben den Fahrtkosten sind 
regelmäßig keine weiteren Kosten (etwa für Kredite oder Reparaturen) abzugsfähig. 

Kammergericht  
(1.1.2024) 

10.2.2 Fahrtkosten 
Bei Unzumutbarkeit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel können notwendige Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeuges mit 
0,42 € für jeden gefahrenen Kilometer (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 JVEG) angesetzt werden. Damit sind in der Regel Anschaffungskosten erfasst. Bei langen 
Fahrtstrecken (ab ca. 30km einfach) kann nach unten abgewichen werden. Es ist auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Unterhaltszahlbetrag 
und Fahrtkostenansatz zu achten. 

Koblenz  
(1.1.2024) 

10.2.2. 
Als notwendige Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs können in der Regel 14 € (bis 31.12.2021: 10 €) pro 
Entfernungskilometer im Monat angesetzt werden. Hierin sind alle mit dem Kfz verbundenen Kosten enthalten (einschließlich 
Finanzierungskosten). Bei längerer Fahrtstrecke (über 30 Entfernungskilometer) kommt eine Kürzung der Pauschale (ab dem 31. Kilometer) auf 
die Hälfte in Betracht. 
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Köln  
(1.1.2024) 

10.2.2 Fahrtkosten 
Für notwendige Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs kann der nach § 5 Abs. 2 JVEG anzuwendende Betrag (derzeit 0,42 
EUR) pro gefahrenem Kilometer angesetzt werden. Damit sind i.d.R. Anschaffungs- und Betriebskosten erfasst. Bei langen Fahrtstrecken (ab ca. 
30 km einfach) kann nach unten abgewichen werden (für die Mehrkilometer i.d.R. 0,28 EUR). Daneben sind weitere Kosten (etwa für Kredite 
oder Reparaturen) regelmäßig nicht absetzbar. Eine Verweisung auf die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel kommt nach Billigkeit in Betracht, 
insbesondere wenn der Mindestunterhalt nicht geleistet werden kann. 

Naumburg  
(1.1.2024) 

10.2.2. Fahrtkosten 
Für die notwendigen Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs kann der nach den Sätzen des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 JVEG 
anzuwendende Betrag (derzeit 0,42 Euro) pro gefahrenen Kilometer angesetzt werden. 
Damit sind in der Regel Anschaffungs-, Reparatur- und sonstige Betriebskosten erfasst. Bei langen Fahrtstrecken (ab ca. 30 km einfach) kann nach 
unten abgewichen werden, in der Regel auf 2/3 des vorbezeichneten Betrages (derzeit 0,28 Euro). 

Oldenburg  
(1.1.2024) 

10.2.2 PKW-Kosten 
Für täglich anfallende PKW-Kosten können dabei pauschal 42 Cent für die ersten 60 gefahrenen Kilometer sowie 28 Cent ab dem 61. Kilometer 
abgesetzt werden. Darin sind Finanzierungskosten enthalten. Ausnahmsweise können stattdessen 28 Cent je gefahrenen Kilometer zuzüglich der 
Aufwendungen zur Fahrzeugfinanzierung angesetzt werden. Ggf. kommt eine Verweisung auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in 
Betracht. 

Rostock  
(1.1.2024) 

10.2.2  
Die Kosten einer notwendigen Pkw-Nutzung für berufsbedingte Fahrten, insbesondere zum Arbeitsplatz, werden mit einer Pauschale in Höhe von 
0,42 EUR je gefahrenen Kilometer berücksichtigt. Hierin sind Anschaffungs-, Reparatur- und sonstige Betriebskosten enthalten. Bei langen 
Fahrtstrecken (ab ca. 30 km einfach) kann für die Gesamtstrecke nach unten abgewichen werden. Steuervorteile sind gegenzurechnen. 

Saarbrücken  
(1.1.2024) Keine Angaben zu den PKW-Kosten 

Schleswig  
(1.1.2024) 

10.2.2  
Für Fahrten zum Arbeitsplatz werden die Kosten einer Pkw-Benutzung mit einer Kilometerpauschale von 0,42 € (§ 5 II Nr. 2 JVEG) für die ersten 
30 Entfernungskilometer, für die weiteren Entfernungskilometer mit 0,28 € berücksichtigt. 
Berechnungsbeispiel: 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz: 50 km. 
Berechnung: 
30 km x 2 x 0,42 € x 220 ArbTage: 12 Monate = 462,00 € + 
20 km x 2 x 0,28 € x 220 ArbTage: 12 Monate = 205,33 € 
Gesamtkosten: 667,33 € 
Überschreiten die Fahrtkosten 15 % des Nettoeinkommens, muss dargelegt werden, weshalb die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
nicht zumutbar ist. Neben der Kilometerpauschale können Finanzierungskosten für die Anschaffung des Pkw regelmäßig nicht angesetzt werden. 

Süddeutschland - SüdL 
(1.1.2024) 

10.2.2  
Für die notwendigen Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs kann ein Betrag von derzeit 0,42 € pro gefahrenen Kilometer 
angesetzt werden. Damit sind i.d.R. Anschaffungskosten miterfasst. Bei langen Fahrtstrecken (ab ca. 30 km einfach) kann nach unten abgewichen 
werden (für die Mehrkilometer in der Regel 0,28 €). 
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Thüringen  
(1.1.2024) 

10.2.2  
Für Fahrten von der Wohnung zum Arbeitsplatz sind - jedenfalls in engen wirtschaftlichen Verhältnissen - in der Regel nur die Kosten öffentlicher 
Verkehrsmittel absetzbar. Ist die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar, sind die Kosten der PKW-Nutzung in der Regel mit 0,42 € je 
Kilometer (Formel: Entfernungskilometer x 2 x 0,42 € x 220 Arbeitstage: 12 Monate) abzugsfähig. Wenn die einfache Entfernung über 30 
Kilometer hinausgeht, wird empfohlen, die weiteren Kilometer wegen der eintretenden Kostenersparnis nur mit den Betriebskosten von 0,28 
€/km anzusetzen. Neben den Fahrtkosten sind regelmäßig keine weiteren Kosten (etwa für Kredite oder Reparaturen) abzugsfähig. Anschaffungs-
, Reparatur- und sonstige Betriebskosten sind enthalten. 

 
Ergebnis (ohne Saarbrücken mangels Angaben): 
Leider sind die Leitlinien nicht einheitlich.  
Allgemein wird eine Kilometerpauschale von 0,42 € genannt. 
Bei Strecken über 30 km einfache Fahrt täglich (bzw. 60 km hin und zurück, OLG Bremen und Oldenburg) für den Arbeitsweg wird regelmäßig (aber nicht immer) eine 
Kürzung auf 0,28 € ab dem 31 km (bzw. 61) empfohlen. Die OLG Frankfurt und Koblenz empfehlen eine Kürzung auf 0,21 €. 
 
Eine Kürzung wir nicht genannt vom OLG Brandenburg. 
 
Die Möglichkeit einer Kürzung ohne km-Angabe wird genannt vom OLG Hamburg. 
 
Teilweise wird genannt, dass Anschaffungs-, Reparatur- und Betriebskosten in den Pauschale enthalten sind, teilweise nicht. Frankfurt z.B. weist auf die Anrechnung der 
der Kosten nur für den ÖPNV hin, wenn dies zumutbar ist. 
 
 


